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Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat in 
seiner Sitzung am 26.03.2025 unter anderem folgende Beschlüsse gefasst: 
 
  
  - Übertragung von ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gem. § 17 

Abs.1 GemHVO in das Haushaltsjahr 2025 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan beschloss gem. 
§ 17 Abs.1 GemHVO einstimmig die Übertragung der nicht ausgeschöpften Ansätze 
des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 1.139.292,15 Euro wie dargestellt in das 
Haushaltsjahr 2025.  
 

  
  - Antrag auf Gewährung einer Zuwendung gemäßden Fördergrundsätzen zur 

IKZ-Pilotförderung in Rheinland-Pfalz Entwicklung eines Touristischen Service 
Centers (TSC) 

1. Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, den Landkreis Kusel zur 
Antragsstellung auf Gewährung einer Zuwendung gemäß den 
Fördergrundsätzen zur IKZ-Pilotförderung in Rheinland-Pfalz für das IKZ 
Projekt „Gründung der Pfälzer Bergland Tourismus GmbH“ zu 
bevollmächtigen und die Kooperation im Rahmen des Projektes einzugehen. 
 

2. Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, die künftige 
Zusammenarbeit mit den o.g. Kooperationspartnern in der Pfälzer Bergland 
Tourismus GmbH gem. der Beschreibung des IKZ Projektes in dieser 
Vorlage einzugehen, vorbehaltlich des Gründungsbeschlusses, sowie des 
Beschlusses über den Gesellschaftervertrag.   

 
  
  - Auftragsvergaben 
  - Erweiterung Kindertagesstätte Neunkirchen am Potzberg; 

hier: Planungsleistungen 
  
  - "Objektplanung" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Leistungen der Objektplanung im Rahmen der Erweiterung der 
Kindertagesstätte in der Gemeinde Neunkirchen a.P., nach erfolgter Ausschreibung, 
an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  
  - "Technische Gebäudeausrüstung (TGA)" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Leistungen der "Technische Gebäudeausrüstung (TGA)" im Rahmen 
der Erweiterung der Kindertagesstätte in der Gemeinde Neunkirchen a.P., nach 
erfolgter Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
  - "Tragwerksplanung" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Leistungen der Tragwerksplanung im Rahmen der Erweiterung der 
Kindertagesstätte in der Gemeinde Neunkirchen a.P., nach erfolgter Ausschreibung, 
an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 



   

  
  - "Freianlagen" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Leistungen der Freianlagenplanung im Rahmen der Erweiterung der 
Kindertagesstätte in der Gemeinde Neunkirchen a.P., nach erfolgter Ausschreibung, 
an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  
  - Brandschutztechnische Sanierung der Realschule Plus  

in Altenglan;  
hier: Planungsleistungen 

  
  - "Objektplanung" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Leistungen der Objektplanung im Rahmen der 
Brandschutztechnischen Sanierung der Realschule plus in der Gemeinde Altenglan, 
nach erfolgter Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  
  - "Technische Gebäudeausrüstung (TGA)" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Leistungen der "Technische Gebäudeausrüstung (TGA)" im Rahmen 
der Brandschutztechnischen Sanierung der Realschule plus in der Gemeinde 
Altenglan, nach erfolgter Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu 
vergeben. 
 

  
  - "Bauüberwachung Brandschutzmaßnahmen und Feuerwehrpläne" 
 Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 

Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Leistungen der Bauüberwachung der Brandschutzmaßnahmen und 
Feuerwehrpläne im Rahmen der Brandschutztechnischen Sanierung der Realschule 
plus in der Gemeinde Altenglan, nach erfolgter Ausschreibung, an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  - Energetische Sanierung der Realschule Plus in Altenglan 
  
  - "Wärmedämmungsverbundsystem (WDVS) und Putzarbeiten" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für das Wärmedämmungsverbundsystem (WDVS) und 
Putzarbeiten im Rahmen der energetischen Sanierung der Realschule Plus in 
Altenglan, nach erfolgter Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu 
vergeben. 
 
 

  
  - "Fenster und Sonnenschutz" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für die Fenster und den Sonnenschutz im Rahmen der 
energetischen Sanierung der Realschule Plus in Altenglan, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 



   

  
  - "Spritzschutz und Kanalarbeiten" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für den Spritzschutz und die Kanalarbeiten im Rahmen der 
energetischen Sanierung der Realschule Plus in Altenglan, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
  - "Elektro- und Blitzschutzarbeiten" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für die Elektro- und Blitzschutzarbeiten im Rahmen der 
energetischen Sanierung der Realschule Plus in Altenglan, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  
  - Neubau Feuerwehrgerätehaus in der Ortsgemeinde Konken 
  - "Rohbauarbeiten" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für den Rohbau im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Konken, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
  - "Elektroarbeiten" 
 Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 

Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für die Elektroleistungen im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Konken, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  - "Gerüstbau" 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für den Gerüstbau im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Konken, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  
  - Neubau Feuerwehrgerätehaus in der Stadt Kusel 
  - "Rohbauarbeiten" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Rohbauarbeiten (Gewerk 2) im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses in der Stadt Kusel, nach erfolgter Ausschreibung, an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  
  - "Dachdeckerarbeiten" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Dachdeckerarbeiten im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses in der Stadt Kusel, nach erfolgter Ausschreibung, an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  



   

  - "Gerüstbau" 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Gerüstbauarbeiten im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses in der Stadt Kusel, nach erfolgter Ausschreibung, an den 
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
  - Feuerwehrgerätehaus in der Ortsgemeinde Bosenbach 
  - "Erdarbeiten" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für die Erdarbeiten im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Bosenbach, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
  - "Mauer- und Betonarbeiten" 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für die Mauer- und Betonarbeiten im Rahmen des Neubaus 
des Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Bosenbach, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
  - "Zimmer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten" 
 Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 

Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für die Zimmer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten im 
Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde 
Bosenbach, nach erfolgter Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu 
vergeben. 
 

  - "Gerüstbau" 
 Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 

Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mehrheitlich, den 
Auftrag zu den Arbeiten für den Gerüstbau im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Bosenbach, nach erfolgter 
Ausschreibung, an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 

  - Kanalbauarbeiten und Wasserleitungsarbeiten im Zuge der 
Straßenbaumaßnahme in der K 21 – Haschbacher Straße in der Ortsgemeinde 
Rammelsbach hier: Ermächtigung zur Auftragsvergabe nach erfolgter 
Ausschreibung 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan einstimmig, den 
Auftrag zum Ausbau der „Haschbacher Straße“ in der Gemeinde Rammelsbach, 
nach erfolgter Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
  - Kanalbauarbeiten und Wasserleitungsarbeiten im Zuge der 

Straßenbaumaßahme in der L 350 – Homburger Straße in der Ortsgemeinde 
Konken hier:  Ermächtigung zur Auftragsvergabe nach erfolgter 
Ausschreibung 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ermächtigte den 
Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan einstimmig, den 
Auftrag zum Ausbau der „Homburger Straße“ in der Gemeinde Konken, nach 
erfolgter Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 

  
 



   

  - Beratung und Beschlussfassung zur möglichen Verwendung der Fördermittel 
des „Regionalen Zukunftsprogramms Regional.Zukunft.Nachaltig.“ (RZN) in 
der VG Kusel-Altenglan 
Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, dass die im 
Abstimmungsverfahren nicht auf die Ortsgemeinden entfallenden Restmittel gemäß 
dem vorgesehenen Förderkapitel wie folgt eingesetzt werden: 

 Restmittel aus Kapitel I und II: 
→ Für die bauliche Anpassung der Grundschulen an die gesetzlichen 
Anforderungen der Ganztagsförderung; 

 Restmittel aus Kapitel III: 
→ Zur personellen Verstärkung, um eine fristgerechte Abwicklung der 
Maßnahmen zu gewährleisten; 
→ Für den Aufbau gesetzlich vorgeschriebener E-Ladesäulen, 
Feuerwehrfahrzeuge; 

Diese Vorgehensweise folgt den in der Sitzung vorgestellten Verteilungsgrundsätzen 
und stellt eine zweckmäßige, effiziente und regelkonforme Verwendung der 
Fördergelder sicher.  

  
  - Grundsatzbeschluss zur Kooperation für das Industriegebiet Schellweiler – 

Ehweiler 
Der Verbandsgemeinderat folgt einstimmig der Empfehlung des Wirtschafts- und 
Tourismusausschuss, folgenden Grundsatzbeschluss zu fassen: 

1. Eine Kooperation mit F.K. Horn & Firu wird eingegangen. 

2. Die Verwaltung wurde beauftragt, den finalen Vertragsentwurf für die 
Zusammenarbeit auszuarbeiten und diesen in der nächsten Sitzung als 
Beschlussvorschlag vorzulegen. 

3. Die Verwaltung verfolgt weiterhin die notwendigen Schritte zur 
Offenlegung des Bebauungsplans (B-Plan). 

  
  - Vorstellung und Beschluss zum Einzelhandelskonzept 

Der Verbandsgemeinderat folgt einstimmig der Empfehlung des Wirtschafts- und 
Tourismusausschuss das Einzelhandelskonzept mit folgender Maßgabe zu 
beschließen: 

1. Die bevorzugte Variante sieht einen zusammenhängenden 
Versorgungsbereich für Kusel vor, der sich von der Innenstadt bis ins 
Gewerbegebiet erstreckt. 

2. Sollte diese Variante kein Signal zur Zustimmung, (bis Mitte April 2025) der 
SGD Süd oder anderer übergeordneter Behörden erhalten, wird die 
alternative Variante mit einem Versorgungsbereich nur für die 
Innenstadt umgesetzt. 

3. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Einzelhandelskonzept entsprechend in 
den Flächennutzungsplan zu integrieren und den weiteren 
Abstimmungsprozess mit den Behörden zu begleiten. 

  
  

 
 
 
 



   

  - Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
"zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Nutzung  
thermischer Leistung aus Kläranlagen und Kanälen  
mittels Großwärmepumpen" 
Der Verbandsgemeinderat stimmte der vorgeschlagenen Vorgehensweis der 
Mitbetrachtung zur Nutzung thermischer Energie in der bereits im Rahmen der 
derzeit ausgeschriebenen Machbarkeitsstudie zur energetischen Sanierung der 
Abwasseranlagen, sowie im Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung im 
Rahmen des Wärmeversorgungskonzepts, einstimmig zu. 
 

  
 
 

Die Veröffentlichung der Sitzungsergebnisse beschränkt sich auf den sachlichen Inhalt und hat 

lediglich informellen Charakter. Rechtsverbindlich sind einzig die ausgefertigten 

Niederschriften. 
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